
 
Dringlicher Antrag  

der Fraktion der SPD  

betreffend Bodenverkehrsdienste am Flughafen Frankfurt -  

weitere Lockerung durch EU-Verordnung verhindern 
 
 
 
D e r   L a n d t a g   w o l l e   b e s c h l i e ß e n : 
 
1. Der Hessische Landtag bedauert, dass im Dezember 2012 ein Stopp 

der weiteren Liberalisierung der Bodenverkehrsdienste im Europä-
ischen Parlament, wie er von der EU-Kommission vorbereitet wird, 
am Widerstand insbesondere der europäischen Christdemokraten und 
Liberalen gescheitert ist. 

 
2. Der Landtag bedauert, dass der Verkehrsausschusses des Europä-

ischen Parlaments mit Stimmen der EVP-Fraktion und gegen die 
Stimmen der S&D-Fraktion für eine weitere Lockerung der Boden-
verkehrsdienste gestimmt hat. Im Dezember 2012 hatte das Europä-
ische Parlament die Verordnung über Bodenabfertigungsdienste, 
COM(2011) 824, zurück an den Ausschuss für Verkehr und Frem-
denverkehr des Europäischen Parlamentes verwiesen und den Aus-
schuss beauftragt, nach einem Kompromiss zu suchen. 

 
3. Der Landtag bittet das Plenum des Europäischen Parlaments, die Ve-

rordnung über Bodenabfertigungsdienste, COM(2011) 824, in seiner 
kommenden Plenarsitzung erneut abzulehnen und die erste Lesung 
mit einer legislativen Entschließung zu beenden. Insbesondere fordert 
er die EVP-Abgeordneten auf, der Ablehnung im Plenum zuzustim-
men. Dem Ziel der EU-Kommission, Qualität und Sicherheit für die 
Bodenverkehrsdienstleistungen festzuschreiben und europaweit zu er-
höhen, wird die vorgesehene Revision der Richtlinie aufgrund der 
darin vorgesehenen "Minimum Quality Standards" nicht gerecht. 

 
4. Der Landtag hält an seiner Auffassung fest, dass am Flughafen 

Frankfurt die gegenwärtig bestehenden Geschäfts- und Organisations-
formen der Bodenverkehrsdienste gut geeignet sind, die gestellten 
Anforderungen zu erfüllen. Der Landtag spricht sich daher nochmals 
gegen die von der EU-Kommission angestrebte verpflichtende Öff-
nung für weitere Anbieter bei den Bodenverkehrsdiensten aus. 

 
5. Der Landtag stellt ferner fest, dass eine vollkommene Öffnung des 

Marktzugangs zu Bodenverkehrsleistungen durch das Auftreten von 
Billiganbietern zu Verschlechterungen der Arbeitsbedingungen und 
Arbeitslöhne, zu hohen Personalfluktuationen und damit zugleich zu 
erheblichen Beeinträchtigungen der Sicherheitslage an den Flughäfen 
führen würde. Der Landtag ist der Auffassung, dass in einem so zent-
ralen Kernbereich eines Flughafens wie den Bodenverkehrsdiensten 
Sicherheit und Qualität nicht verhandelbar sind. 

 
6. Der Landtag bittet die Landesregierung deshalb weiterhin, den Locke-

rungsabsichten der EU-Kommission in diesem Bereich entgegenzutre-
ten und gleichzeitig die Bundesregierung zu einer Intervention gegenü-
ber der Kommission zu bewegen. Ziel muss sein, dass sich die Rege-
lung der Wettbewerbsverhältnisse im Bodenverkehr an Flughäfen an 
den örtlichen Begebenheiten orientiert und diese daher wie heute den 
Mitgliedstaaten überlassen bleibt. 

 
Wiesbaden, 21. März 2013  

Der Fraktionsvorsitzende: 
Schäfer-Gümbel 
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 21. 03. 2013 

Zur Behandlung im Plenum 
vorgesehen 

 

18. Wahlperiode 
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